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RS VwGH Beschluss 1991/11/12
91/07/0081

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.11.1991

Beachte

Besprechung in Ecolex 1992/4, 286; Rechtssatz

In der in den Erläuterungen zur WRGNov 1988 - mit dieser wurde § 117 Abs 1 neu gefaßt und § 117 Abs 4 neu

eingeführt - enthaltenen (demonstrativen) Au;istung der Anwendungsfälle der sukzessiven Gerichtszuständigkeit ist

die Kostenersatzverp;ichtung nach § 31 Abs 3 WRG nicht angeführt. Dies allein berechtigt aber nicht zu der Annahme,

§ 117 WRG sei auf Kostenersatzverpflichtungen gemäß § 31 Abs 3 WRG nicht anwendbar.

Im RIS seit

12.11.2001

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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